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Vorwort 

In einer Gesellschaft, die in weltanschaulich-religiöser Hinsicht nicht mehr 
homogen ist, sondern sich zunehmend pluralistisch ausdifferenziert,  stellt das 
Verhältnis von Staat und Religion ein dauerhaftes Problem dar. Die vorliegende 
Untersuchung greift  aus der Gesamtproblematik einen Aspekt auf, der durch die 
zunehmende kulturelle und religiöse Vielfalt für die öffentlichen  Schulen entstan-
den ist. Der Blick wird konkret auf jene Spannungen gerichtet, die sich aus der 
Gegenüberstellung des staatlichen Anspruchs auf schulische Erziehung der Kin-
der einerseits und der individuellen Religions- und Weltanschauungsfreiheit  der 
Kinder sowie deren Eltern andererseits ergeben. Im Rahmen dieser Konfronta-
tion, die die Schwierigkeiten einer zunehmend spannungsreichen Vielfalt der 
Gesellschaft wie unter einem Brennglas bündelt, berufen sich beide Seiten auf 
verfassungsrechtliche  Positionen. Im Vordergrund steht die individuelle Reli-
gionsfreiheit,  da gerade der kulturell-religiöse Freiheitsanspruch in einem Span-
nungsverhältnis zum staatlichen Erziehungsauftrag  steht und damit in Konflikt zu 
den schulischen Erziehungsvorgaben geraten kann. Hinzu treten das Prinzip der 
weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates und das staatliche Aufsichts-
recht über das Schulwesen. Da der Gesamtkomplex in erheblichem Umfang 
durch - folgenreiche - Vorverständnisse geprägt ist, wird die Perspektive durch 
einen Blick auf die einschlägige politische Philosophie sowie einen Rechtsver-
gleich mit den USA erweitert. Ziel der Untersuchung ist es, auf dieser Grundlage 
herauszufinden, ob die verfassungsrechtlichen  Regelungen den bestehenden Kon-
fliktsituationen angemessen Rechnung tragen und welche staatlichen Gestaltungs-
spielräume bestehen. 

Die Untersuchung wurde im Wintersemester 1999/2000 von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Dissertation an-
genommen. Eine Mischung aus beruflichen und persönlichen Gründen hat dazu 
geführt, dass die Arbeit mit Verzögerung veröffentlicht  wird. Aufgrund der zwi-
schenzeitlich vergangenen Zeitspanne war die Versuchung groß, bei der Überarbei-
tung für die Drucklegung die Untersuchung grundlegend anders zu konzipieren 
und einzelne Teile der Untersuchung neu zu schreiben. Es wäre dann jedoch eine 
andere Arbeit daraus geworden als die ursprüngliche Dissertation. Ich habe mich 
daher dazu entschlossen, die Untersuchung - von redaktionellen Änderungen ab-
gesehen - in ihrer ursprünglichen Fassung zu belassen. Die neuere Entwicklung 
wird, soweit sie für den Untersuchungsgegenstand von Bedeutung ist, in einem 
kurzen Nachtrag skizziert. Der rechtsvergleichende Teil ist gegenüber der Ur-
sprungsfassung nicht weiter ergänzt worden. 



6 Vorwort 

Besonders herzlicher Dank gilt Herrn Professor  Rainer Wahl, der die Arbeit 
nicht nur betreut, sondern mich als Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl über Jahre 
hinweg unterstützt und gefördert  hat. Seine Anregungen, seine Offenheit  und seine 
Toleranz haben mich über die wissenschaftliche Tätigkeit hinaus in vielfältiger 
Weise geprägt. Danken möchte ich darüber hinaus Professor  Dr. Thomas Würten-
berger, der die Mühe des Zweitgutachtens auf sich genommen hat. Auch im übri-
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Α. Ausgangssituation 

In den letzten Jahrzehnten hat die kulturelle Vielfalt der deutschen Gesellschaft 
- bedingt durch die Zuwanderung und den Einfluß von Menschen aus anderen 
Kulturkreisen - kontinuierlich zugenommen.1 Diese kulturelle Vielfalt der Gesell-
schaft spiegelt sich vor allem im schulischen Bereich anschaulich wider. Nur we-
nig überspitzt läßt sich sagen, daß die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft ihr Ge-
genstück in den öffentlichen  Schulen findet.2 Die Betonung liegt auf den öffentli-
chen Schulen. Nur diese erweisen sich als tauglicher Spiegel der gesellschaftlichen 
Vielfalt. Die Schulen in privater Trägerschaft  setzen im Regelfall bestimmte Ak-
zente, die sich auf den weltanschaulich-religiösen oder den pädagogischen Bereich 
beziehen, von denen jedoch nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, niemals aber die 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit angesprochen werden. Darüber hinaus unterliegen 
nur die öffentlichen  Träger in vollem Umfang grundgesetzlichen Bindungen.3 

Vor diesem Hintergrund gilt die vorliegende Untersuchung der Frage, welche 
Auswirkungen die Zunahme der kulturellen Vielfalt auf die schulische Erziehung 
an öffentlichen  Schulen entfaltet. Dabei gilt es die Besonderheiten zu berücksich-
tigen, die den schulischen Bereich kennzeichnen. So kann sich kein Kind - gleich 
welcher Herkunft  - aufgrund der in Deutschland bestehenden Schulpflicht der ele-
mentaren Schulerziehung entziehen. Dadurch bedingt trägt jedes Kind zwangsläu-
fig seinen eigenen, im familiären Umfeld erworbenen persönlichen kulturellen 
Hintergrund mit in den schulischen Bereich hinein. Vergegenwärtigt man sich zu-
gleich, daß die schulische Erziehung niemals wertneutral sein kann, da bereits 
durch die Auswahl von Unterrichtsinhalten und -materialien unvermeidlich Ak-
zente gesetzt werden, wird verständlich, weshalb Spannungen zwischen den zu 
vermittelnden Unterrichtsinhalten und den persönlichen Wertvorstellungen der 
Kinder und der dahinterstehenden Eltern vorprogrammiert  sind. 

1 Während der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung 1960 noch 1,2% betrug, 
stieg er bis 1970 auf 4,3 %, bis 1980 auf 7,2%, bis 1990 auf 8,2% und bis 1996 auf 8,9% an; 
vgl. dazu die Angaben in den Statistischen Jahrbüchern der Bundesrepublik Deutschland. 

2 Als „öffentliche  Schulen" werden die Schulen bezeichnet, die in staatlicher oder nicht-
staatlicher, öffentlicher  Trägerschaft  - im Regelfall in jener der Kommunen oder Kreise -
stehen. 

3 Allgemein zu den verfassungsrechtlichen  Aspekten der Integration von Ausländern in 
das Schulwesen Hage,  RdJB 1982, 26 ff.  m. w. N. 
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Die vorliegende Arbeit richtet den Bl ick auf jene rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die das Verhältnis von schulischer Erziehung und wachsender kultureller Viel-
falt der Schüler und deren Eltern prägen. Sie richtet den Bl ick auf die Frage, ob 
und inwieweit der staatliche Rahmen für die schulische Erziehung den gewandel-
ten gesellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung trägt und Rechnung tragen kann. 
Die bloße Konstatierung der gesellschaftlichen Pluralisierung sowie der ihr inne-
wohnenden Spannungen ist dabei als Untersuchungsgrundlage nicht ausreichend. 
Diese Feststellung mag für andere Wissenschaften als Grundlage für weiterge-
hende soziologische und andere grundlagenbezogene Fragestellungen von großem 
Interesse sein. Für den Juristen erlangt sie erst dann Bedeutung, wenn sich daraus 
rechtliche Konflikte ergeben, insbesondere der einzelne oder einzelne Gruppen 
sich unter Berufung auf grundrechtliche Positionen gegen staatliche Maßnahmen 
im schulischen Bereich zur Wehr setzen (können). Die Zunahme der kulturellen 
Vielfalt trägt derartige rechtliche Komponenten in sich. Sie treten insbesondere 
dann in Erscheinung, wenn die kulturellen Eigenheiten religiöse oder weltanschau-
liche Wurzeln aufweisen. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit, daß der ein-
zelne sich aufgrund seines religiös-kulturellen Hintergrundes nur unter Schwierig-
keiten oder gar nicht in der Lage sieht, bestimmten staatlichen Anordnungen im 
schulischen Bereich Folge zu leisten. Hinzu kommt, daß die kulturellen Unter-
schiede oftmals gerade dann verstärkt wahrgenommen werden, wenn sich dahinter 
religiöse oder weltanschauliche Wertvorstellungen verbergen, die der christlich-
abendländischen Tradition fremd sind. 

Aus der Vielzahl der allein im schulischen Bereich denkbaren Konfliktkonstella-
tionen konzentriert sich die vorliegende Arbeit exemplarisch auf ein einziges, al-
lerdings sehr umfangreiches Problemfeld: auf die Spannungen, die sich aus der 
Gegenüberstellung des staatlichen Anspruchs auf schulische Erziehung der Kinder 
einerseits und der individuellen Religions- und Weltanschauungsfreiheit  der Kin-
der sowie deren Eltern andererseits ergeben. Im Rahmen dieser Konfrontation be-
rufen sich beide Seiten auf grundgesetzliche Positionen. Der Staat stützt seinen 
Anspruch auf Art. 7 Abs. 1 GG, die Kinder bzw. deren Eltern stützen sich auf 
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG (i.V.m. Art. 6 Abs. 2 GG). Darüber hinaus erlangt in 
diesem Spannungsfeld das Prinzip der weltanschaulich-religiösen Neutralität des 
Staates Bedeutung. Es ist vor allem für die Frage wesentlich, inwieweit der Staat 
einerseits berechtigt oder gar dazu angehalten ist, religiöse oder weltanschauliche 
Elemente in seinen staatlichen Bereich zu integrieren, und inwieweit er anderer-
seits dazu verpflichtet ist, Freiräume für die Entfaltung der individuellen Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit  der Schüler- und Eltern zu wahren oder gar zu 
schaffen. 

Wie spannungsgeladen das Verhältnis von schulischer Erziehung und individuel-
lem, kulturell-religiös geprägtem Freiheitsanspruch von Schülern und Eltern sein 
kann, zeigen besonders anschaulich die einschlägigen Entscheidungen der Recht-
sprechung.4 Die zum Teil erheblichen Unterschiede, die bei ähnlich gelagerten 
Fallgestaltungen zwischen den Instanzgerichten, aber auch zwischen Unter- und 



Einleitung 

Obergerichten zu verzeichnen sind, lassen erahnen, welches Problempotential die 
Thematik in sich birgt. Die Brisanz läßt sich auch an den sehr unterschiedlichen 
Reaktionen des Schrifttums auf die Rechtsprechungsentscheidungen ablesen.5 

B. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Aufgrund der zentralen Stellung, die den betroffenen  verfassungsrechtlichen  Po-
sitionen im System des Grundgesetzes zukommt, bedarf  es einer Bestandsauf-
nahme des hierzu vorhandenen Meinungsstandes in Rechtsprechung und Literatur. 
Wegen der Vielzahl der in diesem Bereich ergangenen Entscheidungen wird sich 
die Darstellung der Rechtsprechung in erster Linie auf die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts  beschränken. Die Darstellung des Meinungsstandes in 
der Literatur wird verdeutlichen, daß die Auslegung der einschlägigen grundrecht-
lichen Positionen sowie des Prinzips der weltanschaulich-religiösen Neutralität des 
Staates keinesfalls als abschließend geklärt angesehen werden kann. 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich mit Blick auf die kulturell-religiös ge-
prägten Freiheitsrechte, die den schulischen Erziehungsvorgaben des Staates ent-
gegenstehen können, auf die individuelle Seite der Religionsfreiheit.6 Dies bedeu-
tet freilich nicht, daß dem Aspekt der kollektiven Religionsfreiheit  im schulischen 
Kontext keine Bedeutung zukäme. Er kommt insbesondere im Zusammenhang mit 
Fragen des in Art. 7 Abs. 3 GG ausdrücklich vorgesehenen Religionsunterrichts 
zum Tragen.7 Auch in dieser Hinsicht besteht Diskussionsbedarf,  der insbesondere 
die Frage betrifft,  unter welchen Voraussetzungen auch nicht-christlichen Gruppen 
die Möglichkeit zur Erteilung von Religionsunterricht eingeräumt werden muß. 
Entzündet hat sich diese Frage vor allem an dem Anliegen islamischer Religions-

4 Vgl. dazu die Darstellung der einzelnen Entscheidungen unten S. 106 ff. 
5 Vgl. dazu unten S. 117 ff.  und S. 127 ff. 
6 Die genaue Bezeichnung der Freiheiten des Art. 4 GG erweist sich als schwierig. Zu 

ihrer Kennzeichnung werden unterschiedliche Begriffe  verwendet. Ganz überwiegend wird 
von der Religions- oder der Glaubensfreiheit  gesprochen. Findet der zuletzt genannte Begriff 
der Glaubensfreiheit  Anwendung, ist jedoch Vorsicht geboten. Je nach Zusammenhang kann 
er den Oberbegriff  für die einzelnen in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG statuierten Garantien bilden 
oder aber konkret die im ersten Absatz niedergeschriebene Glaubensfreiheit  bezeichnen. Die 
vorliegende Arbeit hat sich dafür entschieden, den Begriff  der Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit  als Oberbegriff  für die einzelnen in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG niedergelegten Ga-
rantien zu verwenden. Dahinter steht der Gedanke, daß Art. 4 Abs. 1 und 2 GG neben der als 
eigenes Grundrecht zu behandelnden Gewissensfreiheit  den Religionen und Weltanschauun-
gen besonderen Schutz zukommen lassen soll. 

7 Zum Problem des Religionsunterrichts angesichts wachsender kultureller Vielfalt vgl. 
Eiselt,  DÖV 1981, 205 ff.;  Füssel,  RdJB 1985, 74 ff.;  Füssel/Nagel,  EuGRZ 1985, 497 ff.; 
Gebauer,  RdJB 1989, 263 ff.;  Cavdar,  RdJB 1993, 265 ff.;  Mückl,  AöR 122 (1997), 513 
(548 ff.).  Allgemein zur Problematik des Religionsunterrichts Brauburger,  RdJB 1989, 
251 ff.;  Richter,  RdJB 1993, 257 ff.;  Renck,  DÖV 1994, 27 ff.;  Scheilke,  RdJB 1996, 340 ff. 


